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Anhang 

1. AUFTRAGSVERGABE 

1.1. Haushaltslinie 11 06 63 01 

– Operative technische Unterstützung auf Initiative der Kommission 

Rechtsgrundlage: 

– Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) 

Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 

Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
1
, insbesondere die 

Artikel 23 und 92 

– Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 

den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 

Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates, insbesondere 

Artikel 58 

1.1.1. FAME: Helpdesk für das Netz zur Begleitung und Bewertung des EMFF 

Gegenstand der 

geplanten Verträge 

Die ESI-Fonds fördern eine stärkere „Ergebnisorientierung“. Im Fall des 

EMFF wurde dies durch die Einrichtung eines neuen gemeinsamen 

Begleitungs- und Bewertungssystems gefördert, in dessen Rahmen die 

Kommission und die Mitgliedstaaten neue Bewertungsfunktionen und -

aufgaben übernehmen müssen. Hierzu bedarf es langfristiger 

Anstrengungen zum schrittweisen Aufbau der notwendigen Kapazitäten, 

um dieser Herausforderung wirksam zu begegnen. Diese Anstrengungen 

sollten gemeinsam mit den Mitgliedstaaten unternommen werden, um eine 

verstärkte Bewertungskultur sowohl in der GD MARE als auch in den 

Mitgliedstaaten zu fördern. 

Der Vertrag sieht die Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen vor, 

durch die der Kommission dabei geholfen werden soll, eine Reihe von 

Aufgaben im Zusammenhang mit diesem neuen Begleitungs- und 

Bewertungssystem zu übernehmen und den neuen, gemäß der 

Dachverordnung bestehenden Verpflichtungen nachzukommen. 

Art des Vertrags Dienstleistungsvertrag (Verlängerung des bestehenden Vertrags) 

Vorläufige 

Mittelausstattung 

1 000 000 EUR 

Durchführung Die Maßnahme wird von der GD MARE durchgeführt. 
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Vorläufiger 

Zeitplan 

Erneuerung des Dienstleistungsvertrags im 2. Quartal 2017. 

1.1.2. Unterstützungsstelle für das Europäische Netzwerk für Fischereiwirtschaftsgebiete 

(FARNET II) 

Gegenstand der 

geplanten Verträge 

Es wurde eine Unterstützungsstelle für das Europäische Netzwerk für 

Fischereiwirtschaftsgebiete (FARNET II) eingerichtet. Sie ist dafür 

verantwortlich, die Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung 

betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung in 

Fischereiwirtschaftsgebieten zu unterstützen. Ihre Aufgabe besteht darin, 

lokale Aktionsgruppen (FLAG) und Verwaltungsbehörden beim Aufbau 

von Kapazitäten zu unterstützen, Informationen zu verbreiten, zum 

Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren beizutragen und die 

Zusammenarbeit zwischen den lokalen Partnerschaften zu unterstützen. 

Dieses Netz arbeitet mit den vom EFRE, ESF und ELER für die Belange 

der lokalen Entwicklung geschaffenen Vernetzungsstellen und Stellen für 

technische Unterstützung hinsichtlich ihrer Tätigkeiten im Bereich der 

lokalen Entwicklung und transnationalen Kooperation zusammen. 

Art des Vertrags Dienstleistungsvertrag (Verlängerung des bestehenden Vertrags) 

Vorläufige 

Mittelausstattung 

2 000 000 EUR 

Durchführung  Die Maßnahme wird von der GD MARE durchgeführt. 

Vorläufiger 

Zeitplan 

Erneuerung des Dienstleistungsvertrags im 2. Quartal 2017. 

1.1.3. Informatikdienstleistungen und -lieferungen 

Gegenstand der 

geplanten Verträge 

Entwicklung und Pflege von IT-Anwendungen zur Unterstützung bei der 

Durchführung des EMFF und Lieferung von Hardware zur Unterstützung 

dieser Anwendungen. 

Art des Vertrags Etwa 15 Einzelverträge, die im Einklang mit der Rahmenvereinbarung der 

Generaldirektion Informatik (DIGIT) geschlossen werden. 

Vorläufige 

Mittelausstattung 

710 000 EUR 

Durchführung  

 

Ein Teil der Mittel wird im Rahmen einer Befugnisweiterübertragung an 

die GD Beschäftigung und die GD Regionalpolitik zur Finanzierung der 

Durchführung von SFC2007, SFC2014, SFC2007 Back-Office und 

WAVE weitergegeben.  

Vorläufiger 

Zeitplan 

Abschluss der Einzelverträge im Laufe des Jahres 2017. 
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1.1.4. Schulungen für die Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörden der 

Mitgliedstaaten 

Gegenstand der 

geplanten Verträge 

Zwei Schulungsseminare für die Verwaltungs-, Bescheinigungs- und 

Prüfbehörden der Mitgliedstaaten über die Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme des EMFF, die in Räumlichkeiten der Kommission in 

Brüssel abzuhalten sind 

Art des Vertrags Einzelverträge innerhalb des Rahmenvertrags Nr. 2013.CE.16.B.AT.044 

der GD REGIO 

(Los 3: Schulung zur Kohäsionspolitik 2014-2020) 

Vorläufige 

Mittelausstattung 

25 000 EUR 

Durchführung  Die Maßnahme wird von der GD MARE durchgeführt. 

Vorläufiger 

Zeitplan 

Abschluss der Einzelverträge im 2. Quartal 2017. 
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